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Mitarbeiterbeurteilung 

 

Name, Vorname:  

Beurteilender:  

Beurteilungszeitraum:  

Zugehörigkeitsdauer:  

Grad der Erfahrung:  

 
Hinweise zur Vorgehensweise und zur Bewertungsskala: 

(jeweils im Vergleich zu Mitarbeitern mit entsprechendem Erfahrungsstand). 
Mitarbeiter/in und Beurteilende/r sollte der Beurteilungsbogen vor dem Beurteilungsgespräch 
vorliegen, um sich vorbereiten zu können. Ziel des Gespräches ist es, gemeinsam eine Beurteilung zu 
erarbeiten. 

Bewertungsstufen für die Leistungsbeurteilung (siehe gesondertes Blatt) 

Stufe 1: Außergewöhnliche Leistungen, die die Erfordernisse an die Position stets übertrafen. 
Stufe 2: Leistungen, die den Erfordernisse an die Position stets gerecht wurden und diese 

oftmals übertrafen. 
Stufe 3: Leistungen, die den Erfordernissen an die Position stets gerecht wurden. Diese 

Bewertung wird normalerweise verwendet, um Leistungen von hoher Qualität zu 
kennzeichnen, die sowohl den beruflichen als auch firmeneigenen Grundsätzen 
gerecht werden. Eine Bewertung der Stufe 3 zeigt an, dass der Mitarbeiter sich 
konsequent weiterentwickelt. 

Stufe 4: Die erbrachten Leistungen entsprechen nicht den Erfordernissen, so dass 
Verbesserungen notwendig sind. 

Stufe 5: Die erbrachten Leistungen entsprechen nicht den Erfordernissen, so dass 
Verbesserungen dringend notwendig sind. 

n. a.: Mit n. a. (nicht anwendbar) werden Kriterien markiert, die in der Beurteilung nicht 
anwendbar sind.  

Abschließende Bemerkungen 
 

 

Ort Datum 
 

Unterschrift Beurteilender Unterschrift Mitarbeiter/in 
 

Gesehen Kanzleileitung 

 



Bewertungsstufe 1 2 3 4 5 
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I. Tätigkeiten im Beurteilungszeitraum 

1. Tätigkeitsbeschreibung  

(Hauptaufgaben, besondere Einzelprojekte, Führungsverantwortung, Art und Ausmaß des 
Mandantenkontaktes etc.) 
 

 

 

 

2. Beurteilungsgrundlage (Grad der Zusammenarbeit mit dem Beurteilenden)  

 intensiv  durchschnittlich  begrenzt 

Kommentar.' 
 

 

 

 

3. Schwierigkeitsgrad der Tätigkeiten (unter Berücksichtigung des Grades an Erfahrung) 

 Hoch   Normal   niedrig  

Kommentar.' 
 

 

 

 

 

Bewertungsstufen für die Leistungsbeurteilung (siehe gesondertes Blatt) 1 

I. Tätigkeiten im Beurteilungszeitraum 2 

2. Beurteilung der Qualifikation (§ 6 der BS) im Prüfungsdienst 3 

VI. Beurteilung: 4 
 



Bewertungsstufe 1 2 3 4 5 
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2. Beurteilung der Qualifikation (§ 6 der BS) im Prüfungsdienst1 
Einhaltung der Berufsgrundsätze      
1. Auftragsannahme      
2. Unabhängigkeit und Unbefangenheit      
3. Fortbildungsmaßnahmen (Siehe Fortbildungsblatt)      

Auftragsplanung- und -durchführung      
Phase 1 der Prüfung (Erkennen und Beurteilen von Risiken)      
Phase 2 der Prüfung       

- IKS-Prüfung mit Durchführung von Aufbauprüfungen      
- IT-Prüfungen (wenig komplex) Durchführung von Aufbauprüfungen      
- Planungsmemorandum,      
- Prüfungsprogramme erstellen)      
- ......      

Phase 3 der Prüfung      
- IKS-Funktionstests      
- Einholung von Prüfungsnachweisen      
- Anpassung von Arbeitsprogrammen,      
- effizientes Festlegen von Art und Umfang der Prüfungsarbeiten      

      
Verständnis für das Geschäft der Mandanten      

- Branche,      
- erfahren/kennt Abläufe und Kontrollen und setzt  

Kenntnisse bei der Prüfung ein 
     

- Kennt Unternehmensdaten (inkl. Verständnis für Finanzdaten) und 
verwendet diese auch im Rahmen der Prüfung  

     
- ....................      
-       

Technisches Können      
- Kenntnisse in EDV-gestützten      
- Prüfungssoftware (z. B. ACL, IDEA),      
- Arbeitspapierdokumentation Buchführungssystemen      
- Einsatz von Kenntnisse in Office-Anwendungen (z. B. Word, Excel)      
- Nutzung und Umsetzung von Fachliteratur in der Prüfungsarbeit      

Fachliche Fähigkeiten      
1. z. B. Rechnungslegung und Bilanzierung,       
2. Kenntnisse der Prüfungsstandards und -hilfen      
3. Kenntnisse internationaler Rechnungslegungsvorschriften      
4. Kenntnisse im Steuerrecht      

Qualität der Arbeitspapiere und Berichterstellung      
1. Arbeitspapiere sind klar, übersichtlich und enthalten alle erforderlichen 

Prüfungshandlungen und Prüfungsnachweise, Ablage ist übersichtlich 
2. z. B. vollständige Berichterstellung, kennt PS 450 6
3. zeitnahe Erstellung des Berichtes 
4. sinnvolle Kommentierung der VFE-Lage,  
5. verständliche Formulierungen) 2

Auftragsverwaltung      
1. z.B. Einhaltung von Zeitvorgaben und Terminen      
2. Koordination mit dem Mandanten,       
3. gründliche Überprüfung der Arbeitspapiere)      

                                                
1 Nichtzutreffenden bitte streichen! 
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Eignung als Berichtskritiker/      

1. Fachkompetenz (keine Widerspruch zu oben)      
2.  Branchenerfahrung (Fügen Sie sie Branchen ein)      

2.1. Bauwirtschaft      
2.2. IT-Industrie      
2.3. Verlagswesen      
2.4….      

3. Berufserfahrung      
4. Persönliche Kompetenz      
      
      
Eignung als Qualitätssicherer      
1. Fachkompetenz (siehe oben Beurteilung mindestens Schnitt 2,0)      

Ausreichend Branchenerfahrung      
2. berufliche Erfahrungen (WP/ oder Prüfer mit 5 Jahren BErfahrung)      
3. Persönliche Kompetenz und Objektivität      

 
III. Beurteilung: 
Nach der VO soll die Praxis die Fachkenntnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter feststellen und bei der 
Zuordnung zu einzelnen Aufträgen berücksichtigen.  
Beurteilen Sie abschließend folgende Qualitätsaspekte des/der (freien) Mitarbeiters/in 

1. Ausbildungsstand und praktische Erfahrungen      

2. Kenntnis der gesetzlichen und berufsständischen Anforderungen      

3. technische Kenntnisse, z.B. EDV-Kenntnisse       

4. branchenspezifische Kenntnisse      

5. Fähigkeit, Sachverhalte zu erfassen und sachgerecht beurteilen zu kön-
nen sowie 

     

6. Erfahrungen in der Anwendung der Regelungen der WP-Praxis zur Quali-
tätssicherung 

     

7. Eignung als Berichtskritiker      

8. Eignung Qualitätssicherer      

      

      

Gesamteignung (Assistent/Prüfer/Prüfungsleiter)      

      

 


